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 Veröffentlicht am 10.07.1979

Norm

UWG §9 C3a

Rechtssatz

Die Ver/echtung der verschiedenen Vertriebsformen, des Absatzgebietes und der Abnehmer, wie sie in der modernen

Wirtschaft anzutre4en ist, schließt nicht aus, daß die angesprochenen Verkehrskreise, gleichgültig ob es sich hiebei um

Kleinhändler und/oder Letztverbraucher handelt, zumindest einen Zusammenhang zwischen zwei Unternehmen

annehmen, wenn deren Bezeichnungen so ähnlich sind, daß sie zu Verwechslungen Anlaß geben.
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